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Nr. 22 Oel-, den 31. Mai 1912. 50. Jahrg.

Amtltcher Theil.
‘A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths.

Nr. 283.· Oels, den 31. Mai 1912. b DE Manåischafsteg müssen sdurch diedHerrecx Bürgermeister
.. ezw. emein evor te«er—«vorge tellt wer en. ine Vertretung

Aushebungsgefchast 1912 betreffend derselben ist ohne genügende schriftliche Entschuldigung nicht
In Gemäßheit des § 69 Ziffer 6 der Wehrordnung mache

ich hiermit bekannt, daß das diesjährige Aushebungsgeschäft
am „Montag, den 24. Juni, Dienstag, Den 25. Juni und
Mittwoch, den 26. Juni 1912 in Bahns’ Anlagen vor dem

— Luisenthor hierselbst abgehalten werden wird.
Montag, den 24. Juni, wird über Mannschaften aus den

Listen A, B, C, D, ‘Dienstag, den 25. Juni, Über Mannschaften
aus der Liste Esund Mittwoch, den 26. Juni, über den Rest
der Mannschaften aus der Liste E, über die Mannschaften
aus den Beilagen I bis III und über kranke Reservisten und
Landwehrleute Entscheidung getroffen werden.

Es enthält:
Liste A Die vom Dienst auszuschließenden Mannschaften,

B die dauernd untauglichen Mannschaften,
C Die für den Landsturm vorgeschlagenen Mannschaften,
D die für Ersatzreserve vorgeschlagenen Mannschaften,
F Die Mannschaften der see- und halbseemännischen Be-

völkerung.
Beilage I die zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen

Mannschaften,
- „ II die zur Zeit des Aushebungsgeschäfts noch Vorläufig

. beurlaubten Rekruten.
« Beilage III die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten,

welche wegen Untauglichkeit Von den TruppenL
bezw. Marinetheilen vom Diensteintritt zurück-
gewiesen worden sind.

Liste E Die für den aktiven Dienst tauglichen Militärpflichtigen
der Landbevölkerung

Passanten (Gefangene) werden Dienstag, den 25. Juni,
vorgestellt. "

Sämmtliche Militärpslirhtigen haben sich persönlich vor-
zustellen. _

Die vorzustellenden Mannschaften werden besondere Vor-
- ladungen zum Aushebungstermine erhalten.

» Die ,Magisträte und Gemeindevorsteher veranlasse ich,
s « diese Vorladung en den betreffenden Mannschaften · gegen
s Empfangsbescheinigung sofort auszuhändigen. Vor-

ladungen, welche wegen Verzuges der Militärpflichtigen --nicht
jz——. ausgehändigt werden können, sind schleunigst hierher zurück-
-«s;·...· zusenden, wenn die betreffenden Mannschaften aus dem Kreise

Oels verzogen sind; Sind die Leute aber nur in einen andern
Ort des Kreises Oels verzogen, so ist die Verfügnng mit den

sikfjbetreffenden Vorladungen an Die Ortsbehörde des neuen
sixxsfsjjkWohnortes zur soforiigen Erledigung weiterzugeben.
i: Die vorzustellenden Mannschaften haben sich an Den ein-
szkkszzjzelnen Tagen früh 71/2 UhrimGeschäftslokal pünktlich ein-
tpgsszzzzufinden Die Magisträte und Giemeindevorsteher mache ich
dafür verantwortlich, daß die Leutean den bezeichneten Tagen
Tz sirechtzeitig zur Stelle sind und mit gereinigtem Körper zur
E Vorstellung gelangen; - -

»

»

«

»

‘
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termin vorgelegt werden.

 

zulässig. ·
Die· Rekrutierungsstammrollen nebst Geburtslisten sind

zur Stelle zu br’ingen.
Die zur Vorstellung gelangenden Militärpflichtigen haben

ihre Vorladungen und Loosungsscheine, soweit sie im Besitz
der letzteren sind, mitzubringen.

Die Lehrer haben ihre Prüfungszeugnisse vorzulegen.
Wer am Erscheinen durch Krankheit behindert ist, hat ein

von der Polizeibehörde beglaubigtes ärztliches Attest einzureichen,
wodurch sein Fehlen als entschuldigt gilt.

Will der Militärpflichtige durch das Arztattest das Vor-
handensein einer Krankheit oder eines Gebrechens nachweisen,
die ihn für den Militärdienst untauglich machen, fso muß er
das Attest eines beamteten Arztes vorlegen.

Wer an Epilepsie zu leiden behauptet, hat auf eigene
Kosten den Nachweis hierfür durch Stellung von drei glaub-
haften Zeugen oder auch durch Vorlage eines Attestes eines
beamteten Arztes zu liefern. —-

Diejenigen Personen, welche der Vorladung keine Folge
leisten oder beim Aufruf ihres Namens nicht zur Stelle
sind, haben eine Geldstrafe bis zu 10 Mark eventuell
entsprechende Haft zn gewärtigen und können so-
fort als unsichere Dienstpflichtige eingestellt werden.

Die Reklamanten müssen im Aushebungstermin
persönlich erscheinen. Von ihren Familienangehö-
rigen müssen sich diejenigen auch persönlich im Aus-
hebungstermin vorstellen, von denen behauptet
wird, daß sie wegen Krankheit oderErwerbsunfähig- -
keit die erforderliche Hilfe in der Wirthschaft, im
Geschäft u. s. w. nicht zu leisten vermögen. Sind
diese Familienangehörigen durch Krankheit am
persönlichen Erscheinen verhindert, so muß für diese
ein Attest eines beamteten Arztes im Aushebungs-

Die Herrn Ortsvorsteher
haben die Angehörigen der reklamierten Militärpflichtigen hier-
auf ausdrücklich aufmerksam zu machen. ·

Die Namen der Mannschaften, die aus jeder Ortschaft
der Ober-Ersatzkommission« vorzustellen sind, können die Herren
Ortsvorsteher aus meinem Anschreiben zur Aushändi-
gung der Vorladungen ersehen. Ebenso auch— die Tage,
an denen die Mannschaften im Aushebungstermin zu erscheinen
haben. Ich ersuche die Herren Ortsvorsteher, sich vor Aus-
händigung der Vorladungen hierüber aus den obengenannten
Anschreiben Notizen zu machen, damit sie über ihre vorzu-
stellenden Leute genau informiert sind. — Schließlich bemerke
ich noch, daß die Herren Ortsvorsteher an jedem Tage, an
welchem Leute ausihrer Gemeinde zur Vorstellung gelangen,
im Aushebungslokal anwesend sein müssen.
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Nr. 284. Oels, den 28. Mai 1912.
Jn der Gemeinde Gora, Kreis Schildberh, ist die Maul-

und Klauenseuche festgestellt worden.

Nr. 285. Oels, den 29. Mai 1912.
Es sind noch einige Ortsbehörden mit der Einreichung

der Anbau-Ermittelungskarten rückständig. Die Karten sind
mir nunmehr bestimmt bis zum 3. Juni cr. einzureichen.

Nr. 286. Oels, den 23. Mai 1912.
Bezugnehmend auf die Kreisblattbekanntmachung vom

16. April cr. —— Stück 17 Nr. 229 — bringe ich die Einziehung
und Abführung der land- und forstwirthschaftlichen Unfall-
versicherungsbeiträge in Erinnerung und sehe der Einreichung
der Heberollen bis spätestens den 10. Juni cr. entgegen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 287. Oels, den 23. Mai 1912.
Die Formulare für die Anträge auf die Leistungen der

Hinterbliebenenverficherung (Witwen-, Witwer-, Waisenrente,
Witwengeld und Waisenaussteuer) sind noch nicht fertiggestellt
und können, da wegen ihrer Einführung noch Verhandlungen
schweben, in nächster Zeit noch nicht geliefert werden.

Die Orts- und Ortspolizeibehörden ersuche ich daher, die
bei ihnen gestellten Anträge auf Witwen-, Wunder-, Waisen-
1sente, Witwengeld und Waisenaussteuer auch ohne Formular
ungesäumt aufzunehmen und unter Beifügung der vor-
geschriebenen Unterlagen an mich einzureichen. Dabei mache
ich darauf aufmerksam, daß nach Artikel 71 des Einführungs-
gesetzes zur Reichsversicherungsordnung Anspruch auf die
Leistungen der Hinterbliebenenversicherung nur die Hinter-
bliebenen solcher Versicherten haben, welche .nach dem
1. Januar 1912 verstorben sind. Anträge von Hinterbliebenen
solcher Personen, welche an dem genannten Tage bereits
verstorben waren oder welche an dem genannten Tage im
Sinne des § 5 Absatz 4 des Jnvalidenversicherungsgesetzes
dauernd erwerbsunfähig waren und dann verstorben sind,
ohne inzwischen die Erwerbsfähigkeit wieder erlangt zu
haben (Artikel 71 Absatz 2 des Einführungsgesetzes), können
nicht berücksichtigt werden.

Die Unterlagen, welche den Anträgen beizufügen sind,
sind folgende: i

A. Beim Anspruch auf Witwenrente. .
Die letzte Quittungskarte des Verstorbenen nebst den Auf-
rechnungsbescheinigungen,

2. seine Sterbeurkunde,
3. die Heiratsurkundr. ·

B. Beim Anspruch auf Witwerrente.
.Die letzte Quittungskarte der Verstorbenen nebst den
Aufrechnungsbescheinigungen,

. ihre Sterbeurkunde«
. die Heiratsurkunde,
.eine Bescheinigung der Gemeindebehörde über die Be-

dürftigkeit des Witwers,
. eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des letzten
Wohnorts der Verstorbenen darüber, daß diese wegen
Erwerbsunfähigkeit ihres Ehemannes die Ernährerin
ihrer Familie gewesen ist.

C. Beim Anspruch auf Witwengeld.
. Die zu A 1———3 genannten Unterlagen,
. die letzte Quittungskarte der Antragstellerin selbst nebst
den Aufrechnungsbescheinigungen.

D. Beim Anspruch auf Wais
. Die Geburtsurkunde der Waisen,

. die etwa vorhandenen Bestallungen der
Vormünder.
Die zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Heirats-
und Sterbeurkunden, ·

. die letzte Quittungskarte des Verstorbenen nebst den
Aufrechnungsbescheinigungen. -
Bei Ansprüchen nach § 1260 bis 1262 der Reichs-

verficherungsordnung sind au erdem die nach § 79 Absatz 2
der Verordnung vom 24. Dezember 1911 (Reichsgesetz-
blatt 1911 Seite 1107) erforderlichen Beweisstücke beizufügen.

E. Beim Anspruch auf Waisenaussteuer.
1. Die Geburtsurkunden der Waisen,

1.
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enrente

21 Pfleger oderl

3.
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2. die etwa vorhandenen Bestallungen der Pfleger oder
Vormünder,

3. die zu C 1 und 2 genannten unterlagen.

Nr. 288. Oels, den 23. Mai 1912.
Hinsichtlich der Durchführung von Gefangenentransporten

durch preußisches und mecklenburgisches Gebiet ist für die
Fälle, in denen der Transport nicht unter Benutzung der
preußischen Eisenbahnsammeltransporte erfolgen kann, sondern
im Wege der Sonderbeförderung zu bewirken ist, zwischen
beiden Regierungen eine Vereinbarung dahin getroffen worden,
daß bei Einzeltransporten nach Preußen oder nach einem
anderen Bundesftaate unter Berührung preußischen Gebietes
der mecklenburgische Beamte den Gefangenen nur bis an die
preußische.Grenze begleiten darf und ihn dort an die zuftändige
preußische Behörde abzuliefern hat. Entsprechend hat, wenn
ein Gefangener nach Mecklenburg transportirt wird, an der
Grenze seine Uebernahme durch einen mecklenburgischen Be-
amten zu erfolgen. Da die Uebergabe der Gefangenen un-
mittelbar auf der Grenze regelmäßig nicht ausführbar ist, ist
eine Anzahl von llebergabe- und Uebernahmeorten und Be-
hörden vereinbart worden. Die Transporte sind von dem
begleitenden Beamten bis zu dem für ihn jenseits der Grenze
liegenden Uebernahmeorte auszuführen.

Den Ortspolizeibehörden gebe ich hiervon mit dem Er-
suchen Kenntniß, im Bedarfsfalle eine Zusammenstelle der
beiderseitigen Uebernahme- und Uebergabeorte und Behörden
von mir zu erfordern.

Nr. 289. Oels, den 24. Mai 1912.
Der Rittergutsbesitzer von Moßner auf Ulbersdorf be-

absichtigt auf seinem Grundstück Schönau Nr. 19 ein Schlacht-
haus zu errichten.

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich (R.-G.-Bl. von 1900 S. 871 ff.) bringe ich dieses Vor-
haben mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Ein-
wendungen innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei (Exemplaren
oder zu Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf
obiger Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in meinem
Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Montag, den 17. Juni 1912,
Vormittags 10 Uhr

in meinem Amtszimmer hierselbst anberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden
wird.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 290-. _ Oels, den 23. Mai 1912.
Durch rechtskräftigcn Beschluß des Königlichen Amts-

, 2 4
gerichts in Pleß vom 21. Februar 1912 ——— K. XI O

29
sind die minderjährigen Kinder des Dominialarbeiters Johann
Kantor und seiner Ehefrau Sufanna, geborene Michalski, zu
Krier, Namens:

Valeska Kantor, geboren am 5. Juli 1898,
Paul Kantor, geboren am 24. Juli 1901,
Franz Kantor, geboren am 14. Januar 1904,

der Fürsorgeerziehung auf Grund des § 1 Nr. 1 des Gesetzes
vom 2. Juli 1900 (G. S. S. 264) überwiesen worden.

Der Herr Landeshauptmann in Breslau hat unterm
18. Märzd Js. —- VII K. 277 — die Unterbringung des
Paul Kantor bei der Stellenbesitzerin Witfrau Ottilie
Hellmann in Kloßdorf, Kreis Ohlau, unterm 18. März d.
Js. —- VII K. 278 —- die Unterbringung des Franz Kantor
bei dem Bauergutsbesitzer Paul Pannek in Proschau, Kreis
Namslau, und unterm 30. März d. Js. — VII K. 276 —- die
Unterbringung der Valeska Kantor bei dem Restgutsbesitzer
Johannes Bonke in Bertholdsdorf, Kreis Reichenbach i. Schl.,
angeordnet. .

Die Mutter der Kinder, Frau-Susanna Kantor, hält sich
jedoch mit denselben verborgen, um sie der Försorgeerziehung
zu entziehen. »Frau Kantor ist eine notorifche Trinkerin.



Nach dem Aufenthalt der Kinderi sind Ermittelungen lt. 291.
anzustellen. Im Falle der Ergreifung sind dieselben in die
Erziehungsstellen zu bringen. Von der erfolgten Unterbringung
ist mir unter Uebersendung der Ablieferungsbescheinigung und
Transportkostenrechnung sofort zu berichten.
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Oels, den 22. Mai .1912.
Personalihronit

Bestätigt: Der Bauergutsbesitzer Reinhold Kiibicke als
Gemeindevorsteher und der Freistellenbesitzer Robert
Weide als Schöffe der Gemeinde Bogschütz.

Der Königliche Landrath. .
Graf Kospoth.

B. Bekannntmachunge anderer Behörden.
Bernstadt, den 22. Mai 1912.

Bekanntmachung.
Weideräumuug für 1912.

Für die diesjährige Räumung der Weide zwischen Wald-
mühle und Laubsky gilt folgende Ordnung-

l. Waldmühle—Vielguth.
Waldmühle und Neuschmollen öffnen die Schleusen am

23. Juni, Mittags, schließen dieselben am 25. Juni nach Be-
endigung der Arbeit. Die Räumung bis Mühle Vielguth
erfolgt in der Weise, daß am 24. Juni ausgehauen und am
25. Juni geräumt wird.

II. Bielguth—Patsihkey.
Mühle Vielguth öffnet die Schleusen am 25. Juni, Abends

und schließt dieselben am 27. Juni nach Beendigung der Ar-
beit. Die Strecke wird am 26. Juni ausgehauen und am
27. Juni geräumt.

(Genieinde Korschlitz hat am 27. Juni Leute zu stellen.)
lll. Patschkey——sunzendorf.

Mühle Patschkey öffnet die Schleusen am 27. Juni nach
Beendigung der Arbeit, schließt diese am 28. Juni nach« Be-
endigung der Arbeit.

Am 28. Juni, Vormittags wird ausgehauen und von
1 Uhr Nachmittags ab wird geräumt.

I. Kunzendorf—Bernstadt.
Walke Kunzendorf öffnet die Schleusen am 1. Juli,

Mittags und schließt dieselben am 3. Juli nach Beendigung
der Arbeit.

Die Gemeinde Ziegelhof räumt am 3. Juli.
I. Bernftadt—-Rolleiniihle.

Mühle Bernstadt öffnet die Schleusen am 3. Juli nach
Beendigung der Arbeit und schließt dieselben am 4. Juli nach
Beendigung der Arbeit, die Räumung erfolgt am 4. Juli.

"II. Rolleniühle——Weidenbach.
Rolleniühle öffnet die Schleusen am 4. Juli nach Be-

endigung der Arbeit, schließt dieselben am 5. Juli nach Be-
endigung der Arbeit. Die Räumung erfolgt am 5. Juli.

IIII. Weidenbach——Mühle Woitsdorf.
Weidenbach öffnet die Schleusen am 7. Juli, Mittags,

schließt diese am 8. Juli nach Beendigung der Arbeit.
Die Räumung erfolgt am 8. Juli. Auch ist der Grenz-

fluß zu räumen.
. IIII. Mühle Woitsdorf—Laubsky.

Mühle Woitsdorf öffnet die Schleusen am 8. Juli nach
Beendigung der Arbeit, schließt diese am 9. Juli nach Be-
endigung der Arbeit. Die Räumung erfolgt am 9. Juli.

Die zur Räumung bestimmten Arbeiter sind mit Schaufel
und Düngergabel versehen pünktlich 6 Uhr früh zu gestellen.

Den Anordnungen der zur Ueberwachung der Räumung»
iarbeit requirirten Gendarmen ist« unbedingt Folge zu leisten.

Im Interesse der Fischzucht und der Erhaltung der Ufer
werden die Mühlenbesitzer hierdurch aufgefordert, die Grund-
fenster dersSchleusen nicht plötzlich, sondern vorsichtig und
allmählich zu ziehen, damit das Wasser langsam abfällt.

Die Räumung hat sich unter anderem nicht nur auf das
Aushauen, sondern auch auf das vollständige Ausgraben und
Auswerfen der Wurzeln und Wasserpflanzen, wie auch auf
Beseitigung der an verschiedenen Stellen vorhandenen Sand-
bänke zu erstrecken. "  

Für den Fall, daß die Räumung nicht ordnungsmäßig
ausgeführt werden sollte, werde ich die Arbeit auf Rechnung
der Pflichtigen durch einen Dritten ausführen und die dazu
erforderlichen Kosten, die ich vorläufig auf 25 Pf. für den
laufenden Meter Flußbett festsetze, im voraus eventuell zwangs-
weise von den Pflichtigen einziehen lassen. Auch haben die
Säumigen etwaige Schadenersatzansprüche Dritter, welche durch
erneutes Ablassen entstehen, zu tragen.

Die Anordnungen beziehen fiih sowohl auf die Räumung
der neuen wie auch der alten Weide; auf eine gründliche
Räumung der letteren weise ich hiermit noch besonders hin.

Den Magistrat zu Bernstadt sowie die Herren Amts-,
Orts- und Gemeindevorsteher ersuche ich hierdurch ergebenst,
die vorstehenden Anordnungen den Räumungspflichtigen ge-
fälligst rechtzeitig bekannt zu machen und mich bei der Durch-
führung der Räumungsarbeiten zu unterstützen.

Aenderungen in den Räumungsarbeiten finden nur in
ganz dringenden Fällen statt.

Zuwiderhandlungen haben Bestrafung auf Grund der
Polizeiverordnung vom 17. Juni 1904 zur Folge.

Der Weideräumungskominissar.
Herrmann, Bürgermeister.

Schleibitz, den 25. Mai 1912.

Bekanntmachung.
Der Weg vom Ostausgange des Dorfes Dörndorf bis nach

der Schule wird chausseemäßi ausgebaut und deshalb bis
zum 10. Juli d. c«s«. für den ö» entlichen Euhrwerksverkehu der
wtsihrentd dieser « eit durch die Dorfstra e stattzufinden hat,
ge perr .

_ Der Amtsvorsteher.
Graf Yorck von Wartenburg.

Vielguth, den 28. Mai 1912.

Bekanntmachung.
Der Weg durch das Dorf «5Jieii-Schmollen wird» wegen

Baues der großen Brücke über die Weide vom 3. Juni d. Js.
bis auf Weiteres gesperrt.

Der Verkehr hat während der Sperre über Vorwerk Wald-
Schäferei bezw. Vorwerk Glumyg zu erfolgen.

Der Amtsvorsteher.
Arndt

Raake, Kreis Oels, den 28. Mai 1912.
Wegen der Chaussierung eines Teils des Weges Pischkawe——

Medlitz muß das Wegestück Pischkawe bis an die Chausseen
Medlit3——Klein-Oels für etwa 2 Wochen gesperrt werden.

« Der Amtsvorsteher.
Freiherr von Kessel-Zeutsch.

« . Jenkwitz, den 29. Mai 1912.
» Der Kommunikationsweg von Döberle nach Carlsburg

wird-vom 3. bis 24. Juni cr. wegen Brückenbaues am Damm
gesperrt. Der Verkehr würde durch das Gehöft des Dominiums
erfolgen.

Der Amtsvorstehen
Grunig.


